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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die Reaktion auf die vom Bundesrat im Vorjahr in die Vernehmlassung gegebenen
Vorschläge für eine Regierungsreform fiel eher negativ aus. Die Variante mit einem
gestärkten Bundespräsidenten fand bei den grossen Parteien keinen Anklang, da sich
dessen Rolle nicht mit dem weiterhin vorgesehenen Kollegialitätsprinzip würde
vereinbaren lassen. Einzig der Vorort und der Bauernverband sowie die Grünen und die
Schweizer Demokraten sprachen sich dafür aus. Eine zweistufige Regierung mit
Bundesräten als Regierungskollegium und ihnen unterstellten Fachministern fand in
abgewandelter Form, d.h. mit einer gleichzeitigen Stärkung des Präsidialamtes, zwar bei
der FDP Anklang, nicht aber bei der SVP. Die SP und die CVP wie auch der
Gewerkschaftsbund und der Gewerbeverband beurteilten dieses Modell zwar
grundsätzlich positiv, lehnten jedoch eine Verkleinerung des Bundesrates auf fünf
Mitglieder ab. Der Bundesrat beschloss in der Folge, dieses zweistufige Modell weiter zu
verfolgen und sich mit den Details einer solchen Regelung, wie z.B. der Frage, ob die
Fachminister vom Parlament oder der Regierung zu wählen seien,
auseinanderzusetzen. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 20.08.1999
HANS HIRTER

Volksrechte

In der Volksabstimmung vom 27. September waren Volk und Stände damit
einverstanden, auf die 2003 in die Verfassung aufgenommene allgemeine
Volksinitiative wieder zu verzichten. Eine Kampagne fand nicht statt; gegen die
Streichung ausgesprochen hatten sich nur die Lega und die PdA. Das Resultat fiel mit
einem Ja-Stimmenanteil von 67,9% (1 307 237 Ja gegen 618 664) und keinem einzigen
ablehnenden Kanton deutlich aus.

Abstimmung vom 27. September 2009

Beteiligung: 40,4%
Ja: 1 307 237 (67,9%) / 20 6/2 Stände
Nein: 618 664 (32,1%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SP, FDP (1)*, CVP (2)*, GP (1)*, EVP, BDP, GLP, CSP, EDU (1)*, FPS, SD; SGV, SBV,
Travail.Suisse.
– Nein: Lega, PdA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2009
HANS HIRTER

Die vor allem medial ausgetragene, gesellschaftliche Debatte um Reformen der
Volksinitiative, die sich etwa im Begriff ‚Initiativenflut‘ manifestierte, lässt sich mit
Zahlen aus dem Berichtsjahr unterfüttern (vgl. Tabelle anbei). Nachdem 2013 etwas
weniger Initiativen (9) lanciert worden waren als 2012 (11) waren 2014 für insgesamt zwölf
neue Begehren Unterschriftensammlungen gestartet worden. Gleich vier davon
behandeln Ernährungs- und Landwirtschaftsfragen, wobei die vom Bauernverband und
der SVP getragene Initiative „für Ernährungssicherheit“ innerhalb von knapp fünf
Monaten mit fast 150'000 gültigen Unterschriften die Sammelhürde sehr rasch
übersprang. Zwei der zwölf lancierten Begehren stammen aus der Feder von Anita
Chaaban, die mit der Verwahrungsinitiative 2004 einen Erfolg an der Urne gefeiert
hatte. Sie fordert ein Zentralregister für Sexualstraftäter und eine Haftung für
Vollzugsbehörden bei Rückfällen fälschlicherweise entlassener Straftäter.
Unterschriften werden zudem für die Wiedergutmachung an Verdingkinder gesammelt,
für die Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h auf Autobahnen, für Vollgeld und die
Abschaffung der Billag-Gebühren. Neue Dimensionen erreichen die restlichen beiden
Initiativbegehren, die Ende Jahr lanciert wurden. Die Initiative „zur Ausschaffung
krimineller Männer“ verwendet exakt den gleichen Initiativtext wie die 2010
angenommene Ausschaffungsinitiative der SVP mit der Ausnahme, dass sie „Ausländer“
durch „Männer“ ersetzt. Das Komitee „Männer raus“ will nach eigenen Angaben ein

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN
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Zeichen setzten gegen den latenten Rassismus in der Schweiz. Auch die so genannte
Rasa-Initiative (Raus aus der Sackgasse) bestreitet neue Wege. Sie fordert die
Streichung der Artikel 121a und 197 Ziff. 11 a aus der Bundesverfassung. Dabei handelt es
sich um jene Paragraphen, die mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative in
die Verfassung Eingang gefunden hatten. Eine Streichungsinitiative war zuvor schon von
der Gewerkschaft VPOD angeregt worden. 
Die zwölf Begehren entsprechen lediglich der Hälfte der im Jahr 2011 lancierten
Begehren, die Ausgangspunkt der Debatte um die Initiativenflut waren. Damals wurden
zahlreiche Initiativen vor allem als Wahlvehikel lanciert. Dies scheint für die Wahlen
2015 eher kein Thema mehr zu sein. Von den 2014 lancierten Initiativen stammt einzig
die „Fair Food-Initiative“ von einer Partei, nämlich der GP. Was in der Diskussion um
(zu) viele Volksbegehren häufig zu kurz kommt, ist eine Relativierung mit nicht zustande
gekommenen Initiativen. Ein Überblick über die letzten rund 35 Jahre zeigt, dass im
Schnitt rund ein Drittel aller lancierten Initiativen an der Unterschriftenhürde
gescheitert oder ein Volksanliegen zurückgezogen worden ist. Im Berichtjahr mussten
total sechs Begehren als gescheitert klassiert werden. Aufgeteilt nach
Lancierungsjahren zeigt sich folgendes Bild: Von den elf im Jahr 2012 lancierten
Initiativen scheiterten deren fünf und von den neun im Jahr 2013 lancierten
Volksbegehren brachten bisher deren fünf die 100'000 Unterschriften nicht zusammen
(eine der 2013 lancierten Initiativen war 2014 noch im Sammelstadium und drei waren
erfolgreich eingereicht). 
Die Rekordzahl aus dem Jahr 2011, in dem 24 Begehren lanciert wurden – von diesen
schafften übrigens elf die Unterschriftenhürde nicht – machte sich 2014 im
Parlamentsbetrieb bemerkbar. So wurde im Berichtjahr über neun Initiativen
abgestimmt, von denen sechs 2011 lanciert worden waren (2013 waren über 5 Initiativen
Urnenentscheide gefällt worden). Neben den sechs im Berichtjahr zustande
gekommenen Begehren (2013: 8) waren elf noch hängig (2013: 12). Darunter immer noch
sechs, die im Spitzenjahr 2011 eingereicht worden waren. Insgesamt wurde der von
Volksinitiativen verursachte Pendenzenberg im Berichtjahr aber langsam abgebaut.
Für 2015 waren Ende 2014 bereits einige weitere Volksbegehren angekündigt worden.
Viel Staub wirbelte das noch vor Ende Jahr der Bundeskanzlei zur Prüfung vorgelegte
Begehren der SVP auf, das unter dem Namen Selbstbestimmungsinitiative die
Bundesverfassung über das Völkerrecht stellen will. Die Volkspartei wird wohl
versuchen, mit diesem Anliegen im Wahljahr zu punkten. Zudem kündigte der Verband
„Pro Velo Schweiz“ eine Initiative an, mit der die Förderung des Velofahrens in die
Verfassung geschrieben werden soll. Ähnlich wie Wanderwege soll ein Velowegnetz
erstellt und gepflegt werden. VCS und WWF sagten ihre Unterstützung zu. Die PdA
beschloss im Dezember die Lancierung eines Begehrens, mit der eine AHV-Rente von
CHF 4‘000 angestrebt wird, wofür die Pensionskassengelder in die AHV überführt
werden sollen. Schliesslich beschloss die Junge GP eine Volksinitiative zur Förderung
des verdichteten Bauens zu lancieren. 3

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Ende August verabschiedete der Bundesrat die Verordnung über die Transparenz bei
der Politikfinanzierung. Das geänderte Bundesgesetz über die politischen Rechte
wurde per 23. Oktober 2022 in Kraft gesetzt. Die neue Regelungen basieren auf einem
indirekten Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative, welche in der Folge zurückgezogen
worden war. Die Revision der Verordnung sah nun zwei grundlegende Änderungen vor: 
Erstmals für das Kalenderjahr 2023 müssen einerseits alle Parteien sowie alle
Parteilosen, die im eidgenössischen Parlament vertreten sind, sämtliche Einnahmen
melden. Zudem sind die Namen von Spenderinnen und Spendern von Beträgen über
CHF 15'000 sowie alle Beiträge von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern (z.B.
Parteimitglieder im Bundesrat oder in eidgenössischen Gerichten) einzeln in dieser
Jahresrechnung aufzuführen. Parteilose Parlamentsmitglieder müssen ebenfalls alle
Spenden ausweisen. Als Spenden gelten dabei monetäre wie auch nichtmonetäre
Zuwendungen. Anonyme Zuwendungen oder Spenden aus dem Ausland dürfen nicht
angenommen werden. Die Angaben sind jeweils spätestens bis Mitte des Folgejahres
der EFK vorzulegen.
Andererseits wird auch mehr Transparenz bei Abstimmungs- und Wahlkampagnen
geschaffen. Politische Akteure, die solche Kampagnen führen, müssen deren
Finanzierung offenlegen, wenn diese mehr als CHF 50'000 beträgt. Auch in diesem Fall
sind Zuwendungen von mehr als CHF 15'000 einzeln auszuweisen – auch wenn diese
über die Zeit verteilt von der gleichen Urheberin oder dem gleichen Urheber stammen.
45 Tage vor einer Wahl oder einer Abstimmung müssen zudem die Kampagnenbudgets
gemeldet werden. Die Schlussrechnungen müssen spätestens 60 Tage nach einem

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.08.2021
MARC BÜHLMANN
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Urnengang ebenfalls bei der EFK eingereicht werden. Führen mehrere Akteure eine
Kampagne gemeinsam, werden die Finanzen zusammengezählt. Erreichen diese CHF
50'000 oder mehr, gelten für die Akteure die gleichen Regeln. 
Sonderregeln gelten für Ständeratswahlen. Kandidierende für die kleine Kammer
müssen kein Budget vorlegen, wohl aber eine Schlussrechnung, in der Zuwendungen
über CHF 15'000 ebenfalls einzeln offenzulegen sind. 
Der Bundesrat machte die EFK zur verantwortlichen Prüfstelle. Sie muss die
eingereichten Parteibudgets spätestens am 31. August eines Jahres im Folgejahr und
die Kampagnenbudgets jeweils 15 Tage nach deren Eintreffen, also spätestens 30 Tage
vor einem Urnengang, veröffentlichen. Die EFK hat dabei die Einhaltung der Fristen zu
kontrollieren. Sie kann Stichproben zur Korrektheit der Angaben durchführen, wobei sie
aber lediglich materielle Kontrollen vornimmt, also lediglich prüft, ob die Angaben
inhaltlich korrekt und die Quellen, Zuwendungen und Beträge vermutlich vollständig
sind. Bei Mängeln muss die sie eine Frist zur Nachmeldung setzen und bei Verdacht auf
Verstösse Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden erstatten. Sanktionen –
vorgesehen sind Bussen bis zu CHF 40'000 – können lediglich von einem Gericht
ausgesprochen werden.
Diese endgültige Fassung der Verordnung entsprach praktisch gänzlich dem Entwurf,
der in der Vernehmlassung von der Mehrheit der Teilnehmenden grundsätzlich positiv
aufgenommen worden war. Einzelne Verbesserungsvorschläge wurden in Form von
Präzisierungen vor allem in einer begleitenden Erörterung aufgenommen – so etwa die
genauen Anforderungen an Parteien und Kampagnenführende oder eine präzise
Definition von «gemeinsamen Kampagnen». Vor allem die Wirtschaftsverbände
(Economiesuisse, SAV, SGV, SBV) hatten sich in der Vernehmlassung freilich sehr
kritisch gezeigt und von «Scheintransparenz» gesprochen, weil es nach wie vor zu viele
Schlupflöcher gebe. 
Der Bundesrat entschied zudem, dass die Regeln erstmals bei den eidgenössischen
Wahlen 2023 gelten sollen. 4

1) Presse vom 20.8.99.; TA, 28.4.99.
2) BBl, 2009, S. 8719 ff.; BaZ, 9.9.09; NZZ, 10.9. (Gross, sp, ZH) und 19.9.09 (Müller, fdp, AG und Lustenberger, cvp, LU); Presse
vom 28.9.09
3) Männer-raus; Rasa-Initiative; Übersicht Volksinitiativen 2014; NZZ, 11.3., 24.4., 25.4., 29.4., 30.4., 12.6., 23.6., 28.6.14; AZ,
1.9.14; NZZ, 26.9., 1.10., 28.10., 10.11., 19.11., 24.11., 3.12., 20.12.14; Lib, 29.12.14; NZZ, 31.12.14
4) Erlätuernder Bericht Bundesamt für Justiz; Erörterungen des Bundesamts für Justiz; Medienmitteilung Bundesrat vom
24.8.22; Verordnung 161.18; NZZ, 7.4., 25.8.22
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